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Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Pro-
jektförderung (ANBest-P) 
 
 
 

Die ANBest-P enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und Auflagen) im Sinne 
der Dienstanweisung der Landeshauptstadt Schwerin für Zuwendungen an außerhalb 
der Stadtverwaltung stehende Stellen, sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbe-
stimmungen sind als Bestandteil des Zuwendungsbescheids verbindlich, soweit dort 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
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1 Anforderung und Verwendung der Zuwendung 
 

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten 
Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich und sparsam zu verwen-
den. 
 

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen (insbesonde-
re Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des Zuwendungsempfängers 
sind als Deckungsmittel für alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden 
Ausgaben einzusetzen. Der Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer Übersicht über die beab-
sichtigte Finanzierung) ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses verbindlich. Die Einzel-
ansätze dürfen um bis zu 20 v. H. überschritten werden, soweit die Überschreitung 
durch entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen werden 
kann. 
 

1.3 Werden aus der Zuwendung auch Personalausgaben oder sächliche Verwal-
tungsausgaben geleistet, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht 
besser stellen als vergleichbare Beschäftigte der Landeshauptstadt Schwerin. Höhere 
Vergütungen als nach dem TVÖD-O oder gleich lautender beamtenrechtlicher Vor-
schriften des Bundes oder des Landes sowie sonstige über- oder außertarifliche Leis-
tungen sind nicht zuwendungsfähig. 
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1.4 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als sie in-
nerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des 
Zuwendungszwecks benötigt wird. Die Anforderung jedes Teilbetrags muss die zur Be-
urteilung des Mittelbedarfs erforderlichen Angaben enthalten. 
 
Im Übrigen dürfen die Zuwendungen wie folgt in Anspruch genommen werden: 

 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen Zuwendungen 
anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln 
des Zuwendungsempfängers, 

 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und sonstigen Mittel 
des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein zu deckender Fehlbedarf an-
teilig durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, so darf die Zuwendung jeweils nur 
anteilig mit den Zuwendungen der anderen Zuwendungsgeber angefordert werden. 

 
1.5 Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, 
wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu erreichen ist. 
 
1.6 Ansprüche aus dem Zuwendungsbescheid dürfen weder abgetreten noch ver-
pfändet werden. 
 
 
2 Nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung 
 
2.1 Ermäßigen sich nach der Bewilligung die in dem Finanzierungsplan veranschlag-
ten zuwendungsfähigen Ausgaben, erhöhen sich die Deckungsmittel oder treten neue 
Deckungsmittel  hinzu, so ermäßigt sich die Zuwendung: 

 bei Anteilfinanzierung anteilig mit etwaigen Zuwendungen anderer Zuwendungsge-
ber und den vorgesehenen eigenen und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfän-
gers, 

 bei Fehlbedarfs- und Vollfinanzierung um den vollen in Betracht kommenden Betrag. 

 
2.2 Nr. 2.1 gilt (ausgenommen bei Vollfinanzierung und bei wiederkehrender Förde-
rung desselben Zuwendungszwecks) nur, wenn sich die zuwendungsfähigen Ausgaben 
oder die Deckungsmittel insgesamt um mehr als 500 EUR ändern. 
 
 
3 Vergabe von Aufträgen 
 
3.1 Bei einer Zuwendung und bei der Finanzierung durch mehrere Stellen sind  

 bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Verdingungsordnung für Bau-
leistungen (VOB), 

 bei der Vergabe von Aufträgen für Lieferungen und Leistungen die Verdingungsord-
nung für Leistungen (VOL), 
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 bei der Vergabe von Prüfaufträgen für freiberufliche Leistungen die Verdingungsord-
nung für freiberufliche Leistungen (VOF) 

 
zu beachten. 
 
 
3.2 Weitergehende Bestimmungen, die den Zuwendungsempfänger zur Anwendung 
von Vergabevorschriften verpflichten, bleiben unberührt. 
 
 
4 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände 
 
4.1 Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder herge-
stellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und sorgfältig zu behan-
deln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor Ablauf der im Zuwendungsbescheid 
festgelegten zeitlichen Bindung nicht anderweitig verfügen. 
 
4.2 Der Zuwendungsempfänger hat die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks be-
schafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 410 EUR über-
steigt, zu inventarisieren. 
 
 
5 Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers 
 
Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich dem Zuwendungsgeber anzu-
zeigen, wenn: 
 
5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des Verwendungs-
nachweises - weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei anderen öffentlichen Stel-
len beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er gegebenenfalls weitere Mittel von Drit-
ten erhält, 
 
5.2 sich eine Ermäßigung der zuwendungsfähigen Ausgaben um mehr als 5 v. H. 
oder mehr als 500 EUR ergibt, 
 
5.3 der Zuwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maß-
gebliche Umstände sich ändern oder wegfallen, 
 
5.4 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zu-
wendung nicht zu erreichen ist, 
 
5.5 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten 
nach Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks verbraucht 
werden können, 
 
5.6 zu inventarisierende Gegenstände innerhalb der zeitlichen Bindung nicht mehr 
entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden, 
 
5.7 ein Insolvenzverfahren über sein Vermögen beantragt oder eröffnet wird. 
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6 Nachweis der Verwendung 
 
6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung 
des Zuwendungzwecks (bei Baumaßnahmen ist der Zuwendungszweck mit der Fertig-
stellung oder dem Beginn der Benutzung erfüllt), spätestens jedoch mit Ablauf des 
sechsten Monats des bewilligenden Amtes nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Ist 
der Zuwendungszweck nicht bis zum Ablauf des Haushaltsjahres erfüllt, ist binnen vier 
Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres über die in diesem Jahr erhaltenen Beträge 
ein Zwischennachweis zu führen. 
 
6.2 Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einem zahlen-
mäßigen Nachweis. 
 
6.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte Er-
gebnis im Einzelnen darzustellen. 
 
6.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher 
Folge und voneinander getrennt entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans 
auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängen-
den Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, eigene Mittel) und Ausgaben ent-
halten. Aus dem Nachweis müssen Tag, Empfänger/Einzahler sowie Grund und Einzel-
betrag jeder Zahlung ersichtlich sein. Soweit der Zuwendungsempfänger die Möglich-
keit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz hat, dürfen nur die Entgelte 
(Preise ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden. 
 
6.5 Mit dem Nachweis sind die Originalbelege (Einnahme- und Ausgabebelege) über 
die Einzelzahlungen und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen vorzulegen. 
 
6.6 Der einfache Verwendungsnachweis bzw. Zwischennachweis ist nach dem Mus-
ter der Anlage 3b zu erbringen. 
 
6.7 Die Belege müssen die im Geschäftsverkehr üblichen Angaben und Anlagen 
enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfänger, Grund und Tag 
der Zahlung, den Zahlungsbeweis und bei Gegenständen den Verwendungszweck. Im 
Verwendungsnachweis ist zu bestätigen, dass 

 die in den Belegen enthaltenen Angaben richtig sind, 

 die Ausgaben notwendig waren, 

 wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und 

 die Angaben mit den Büchern und gegebenenfalls den Belegen übereinstimmen. 

 

6.8 Der Zuwendungsempfänger hat die in Nr. 6. 5 genannten Belege und Verträge 
sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen (vgl. Nr. 7. 1) 5 
Jahre nach Vorlage des Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach 
steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt 
ist. 
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7 Prüfung der Verwendung 
 
7.1 Die Landeshauptstadt Schwerin ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Ge-
schäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtliche 
Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der Zuwendungsemp-
fänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzustellen und die notwendigen Auskünfte 
zu erteilen. Der Zuwendungsgeber ist berechtigt, die Verwendung der Mittel durch Be-
sichtigung an Ort und Stelle zu prüfen. 
 
 

8 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung 
 

8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwal-
tungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 VwVfG M- V oder §§ 45, 47 SGB  X) mit 
Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden oder sonst 
unwirksam geworden ist. 
 
8.2 Nr. 8.1 gilt insbesondere, wenn: 

 die Zuwendung durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden ist, 

 die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, 

 eine auflösende Bedingung eingetreten ist, z.B. nachträgliche Ermäßigung der Aus-
gaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2. 

 
8.3 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht kommen, 
soweit der Zuwendungsempfänger 

 die Zuwendung nicht innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige Zah-
lungen im Rahmendes Zuwendungszwecks verwendet oder 

 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, insbesondere den 
vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungs-
pflichten (Nr. 5) nicht rechtzeitig nachkommt. 

 
8.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49a VwVfG M- V oder des § 50 
SGB X mit 5 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu ver-
zinsen. 
 
8.5 Werden Zuwendungen nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Auszahlung 

für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks verwendet und wird 
der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen oder widerrufen, können für 
die Zeit von der Auszahlung bis zur zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls 
Zinsen in Höhe von 5 v. H. über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB 
jährlich verlangt werden. 

 
8.6 Der Zuwendungsbescheid kann widerrufen und die Zuwendung ganz oder teil-
weise zurückgefordert werden, wenn der Verwendungsnachweis trotz Aufforderung 
nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß vorgelegt wird. 


